
 Seite 1 von 3 

Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt für Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 
611/085/2015 

 

Haushalt 2016: Entwicklung von Gewerbeflächen und Wohnbauflächen 
CSU-Fraktionsantrag Nr. 200/2015 vom 20.10.2015 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

10.11.2015 Ö Empfehlung vertagt 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

10.11.2015 Ö Beschluss vertagt 

Stadtrat 21.01.2016 Ö Beschluss mehrheitlich abgelehnt 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Antrag 
Der Sachbericht der Verwaltung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Für die erste Phase eines Stadtentwicklungskonzepts werden Haushaltsmittel in Höhe von 
50.000 € bereitgestellt.  
Der Fraktionsantrag CSU Nr. 200/2015 ist damit abschließend bearbeitet.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Der wirksame Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Erlangen 2003 (FNP 
2003) stellt in Grundzügen die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung für einen Zeitraum von 
ca. 15 bis max. 20 Jahren dar und bedarf mittelfristig der Neuaufstellung bzw. Fortschreibung. 
 
Um die erforderlichen inhaltlichen Grundlagen zu erarbeiten, wurden bereits für den Haushalt 
2014 Mittel für den Einstieg in ein Stadtentwicklungskonzept angemeldet aber seinerzeit nicht 
bewilligt. Die Notwendigkeit zur Überarbeitung der gesamtstädtischen Entwicklungsplanung ist 
seither weiter gestiegen.  
 
Wesentliche Bestandteile werden Aussagen zur Deckung des aktuellen und künftigen Bedarfs 
an Wohnbau und Gewerbeflächen sein. Darüber hinaus sollen unter Berücksichtigung der je-
weiligen spezifischen Rahmenbedingungen Konzepte für die Entwicklung der einzelnen Orts-
teile erarbeitet werden. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Die Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts als Grundlage für die Neuaufstellung bzw. 
Fortschreibung des FNP 2003 wird sich in mehrere Phasen aufteilen und voraussichtlich einen 
Zeitraum von 2 – 3 Jahren in Anspruch nehmen. 
 
Den Auftakt wird die Phase 1 – Grundlagenermittlung – bilden, in der neben der Klärung und 
dem Zusammentragen der Ausgangs- und Rahmenbedingungen auch Bestandsaufnahmen 
und –analysen in den verschiedenen Handlungsfeldern erfolgen werden. 
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Der Bearbeitungsumfang umfasst Gutachten- und Planungsleistungen u.a. zu inhaltlichen Fra-
gen wie Baulandpotenzialbewertungen für Wohnbau- und Gewerbeflächen oder zu speziellen 
Aspekten im Hinblick auf Mobilisierung / Verfügbarkeit von Flächen. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 

Da die erforderlichen Leistungen nicht ausschließlich mit den vorhandenen personellen Res-
sourcen zu erstellen sind, sollen Teilleistungen beauftragt werden. 
 
Für die Phase 1 – Grundlagenermittlung – sind daher 50.000 € für das Haushaltsjahr 2016 er-
forderlich. Die Phase 1 bildet den Auftakt für weitere Phasen, die für die Folgejahre entspre-
chend im Ergebnishaushalt angemeldet werden. 
 
Die Leistungen sollen entsprechend der bestehenden Vergaberichtlinien vergeben werden. Es 
wird ferner geprüft werden, inwieweit die Erarbeitung der Grundlagen für die Stadtentwick-
lungs- und Flächennutzungsplanung durch Fördermittel (teil-)finanziert werden kann. 
 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: 50.000 € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen: CSU-Fraktionsantrag Nr. 200/2015 vom 20.10.2015 
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
10.11.2015 
 
Protokollvermerk: 
 
Die Vorlage wird ohne Begutachtung in eine der nächsten Sitzungen des Umwelt-, Verkehrs- und 
Planungsausschusses vertagt. 
 
 
gez. Dr. Janik gez. Weber 
Vorsitzender Berichterstatter 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 10.11.2015 
 
Protokollvermerk: 
 
Die Vorlage wird ohne Begutachtung in eine der nächsten Sitzungen des Umwelt-, Verkehrs- und 
Planungsausschusses vertagt. 
 
 
gez. Dr. Janik gez. Weber 
Vorsitzender Berichterstatter 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 21.01.2016 
 
Protokollvermerk: 
Herr StR Pöhlmann stellt den Antrag, dass in der Beschlussvorlage keine Ausweisung neuer Ge-
werbeflächen als Ziel benannt werden soll. Der Antrag wird mit 5 gegen 44 Stimmen abgelehnt.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Antrag der CSU-Fraktion Nr. 200/2015 vom 20. Oktober 2015 wird abgelehnt.  
 
 
mit 17  gegen 32   Stimmen 
 
gez. Dr. Janik gez. Weber 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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